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Neubearbeitung der Normalbedingungen für 
die Lieferung von Stahlbauwerken DIN 1000

A usgabe 1929
D ie le tzte Ausgabe der Normalbedingungen für die 

Lieferung von Stahlbauwerken —  D IN  1000 —  erfolgte 
im Jahre 1923. In den folgenden Jahren sind auf Grund 
der m it der praktischen Anwendung gesammelten Er
fahrung und der bei der Deutschen Reichsbahn ge
leisteten  Arbeit (Vorschriften für die Fertigung von  
Eisenbauwerken) zahlreiche Abänderungs- und Er
gänzungsvorschläge eingegangen, die der Ausschuß für 
Normalbedingungen (Obmann: Geh. R at Prof. Dr.-Ing. 
K r o h n , Danzig) in zahlreichen Beratungen geprüft hat.

Schon im Kopf des Norm blattes wurde eine Än
derung vorgenommen. D ie Ausgabe des Jahres 1923 
trägt als Überschrift „Normalbedingungen für die Lie
ferung von E isenbauw erken". Da die deutschen Werk- 
stoffnormen nur noch den Begriff „Stahl" kennen, der 
sich auch im W irtschaftsleben eingeführt hat, —  auch 
der Deutsche Eisenbauverband h at seinen Nam en in 
„Stahlbauverband" geändert —  wurde auch hier dem  
Rechnung getragen und die Bedingungen: „Norm al
bedingungen für die Lieferung von Stahlbauwerken" 
genannt. E ine gänzliche Umarbeitung h at der erste 
Teil der Normalbedingungen: Güte der Baustoffe er
fahren, der jetzt nicht nur dem Inhalt, sondern mög
lichst auch dem W ortlaut nach m it den entsprechenden  
Werkst off normblättern

D IN  1603 —  W erkstoffprüfung Allgemeines (Festi- 
keitsversuche),

D IN  1605 —  W erkstoffprüfung Festigkeitsversuche, 
D IN  1611 — Flußstahl geschmiedet oder gewalzt 

unlegiert, Maschinenhaustahl,
D IN  1612 —  Flußstahl gewalzt. Form-, Stab-, B reit

eisen (UniverSaleisen),
D IN  1613 —  Flußstahl, Schraubeneisen, Nieteisen, 
D IN  1681 —  Stahlguß (Stahlformguß), 

und D IN  1691 —  Gußeisen 
in Übereinstim m ung gebracht ist.

Dem W unsche, an Stelle dieses ganzen Abschnittes 
einfach auf die deutschen W erkstoffnormen zu verweisen, 
wurde nicht stattgegeben, weil die Normalbedingungen  
als in sich geschlossenes Ganzes ein Suchen nach den 
W erkstoffbestim m ungen in anderen Norm blättern über
flüssig machen sollen.

Für die weiteren Abschnitte „H erstellung der Stahl
bauwerke“ , „Abnahme" und „ Schlußbestimm ungen“ 
ergeben sich ebenfalls eine R eihe Änderungen in der 
neuen Fassung gegen die Fassung des Jahres 1923.

Durchgehend soll in  der neuen Ausgabe das W ort 
„Unternehm er“ immer durch „Auftragnehmer" und 
„Besteller" immer durch „Auftraggeber" in Überein
stim m ung m it der Verdingungsordnung für Bauleistungen  
ersetzt werden.

Im einzelnen sind die letztgenannten Abschnitte 
redaktionell überarbeitet worden und haben eine etwas 
andere textliche Fassung erhalten. D ie wesentlichen  
Änderungen sind folgende:

Im  Abschnitt II  „Herstellung der Stahlbauwerke" 
sind im § 7 „Zeichnungen und Berechnung" die ein
zelnen Forderungen und Pflichten, die der Auftragnehmer 
sowie der Auftraggeber zu leisten hat, im W ortlaut 
klarer ausgedrückt. Neu hinzugekommen sind die Ab
sätze :

§ 7, 7:
Aus den W erkzeichnungen müssen alle w esent

lichen Maße, Abmessungen der Knotenbleche, Längen  
der einzelnen Stäbe, Benennung der Stab- und Form
eisen, N iet- und Schraubendurchmesser, die N ietab
stände und W urzelmaße hervorgehen. Bei unregel
mäßig geformten Knotenblechen genügt in den W erk
zeichnungen die Angabe der Dicke. D ie genauen 
Flächenabmessungen sind in den Skizzen der Gewichts
berechnung anzugeben, 
und § 7, 9:

D ie alleinige H aftung des Auftragnehmers für 
die R ichtigkeit der W erkzeichnungen und der von ihm  
selbst aufgestellten Festigkeitsberechnungen bleibt auch 
nach der vom  Auftraggeber veranlaßten Prüfung be
stehen.

Im  '§ 8 „Bearbeitung“ haben gleichfalls einige Ab
sätze eine klarere Fassung erhalten:

§ 8 , 3:
Der Grat an W alzeisen und Gußstücken ist zu 

beseitigen. Erhabene W alzzeichen innerhalb der B e
rührungsflächen sind wegzuarbeiten.

§ 8 , 10 :
Eisenteile, die auf der Innenseite von Stab- und 

Formeisen aufgelegt werden und bis in die Kehle des 
Schenkels oder Flansches reichen sollen, sind genau ein
zupassen, 
und § 8 , 1 1 :

D ie Stegbleche von Blechträgern müssen, wenn  
sie nicht von  einer Gurtplatte gedeckt werden, m it den 
Gurtwinkeln bündig abschließen; ebenso jedenfalls dann, 
wenn die Obergurtung durch Querschwellen o. dgl. 
unm ittelbar. belastet ist. Sonst können die Stegbleche 
bei Vorhandensein von Gurt- oder D eckplatten bis zu 
3 mm zurückstehen.

D ie Bestim m ungen für Lagerwalzen sind durch die 
zulässigen Durchmesserunterschiede für W alzen oder 
Stelzen ergänzt.

§ 8 , 22 lautet:
D ie Lagerwalzen und Stelzen müssen sorgfältig  

und genau abgedreht werden. D ie Durchmesser der 
Lagerwalzen oder Stelzen dürfen nicht größer und um  
höchstens 0,75 mm kleiner als vorgeschrieben sein. Der 
Unterschied in den Durchmessern der W alzen oder 
Stelzen ein und desselben Lagers darf höchstens betragen:

bei Durchmessern
von 120 mm und weniger 0,20  mm

,, über 120 m m  bis 260 mm 0,25 ,,
260 „ „ 360 „ 0,30 „

„ 360 „ 0,35 „
Im  § 9 ist der Absatz 6 , in dem die Reinigung durch 

Sandstrahlgebläse behandelt wird, neu aufgenom men
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D ie Vorschrift la u te t:
W enn vereinbart ist, daß m it Sandstrahlgebläse 

nach der Aufstellung gereinigt werden soll, so darf vor
her weder in der W erkstätte noch auf der Baustelle  
irgendein Anstrich aufgebracht werden (abgesehen von  
Teilen, die sich überdecken). In diesem Falle wird erst 
das vollendete Bauwerk durch Sandstrahlgebläse ge
reinigt und erhält dann sofort den Leinölfirnishauch. 
Diese Angabe fehlte bisher in  der Ausgabe 1923.

Für die Prüfungen, für die die Forderungen im § 10 
„Prüfung während der Herstellung“ maßgebend sind, 
sind als neue Zusätze die Angaben im § 10,2:

Auch wenn der Auftraggeber Prüfungen vor
nim m t, bleibt es Sache des Auftragnehmers, während 
der H erstellung dauernd selbst feststellen zu lassen, 
ob die gelieferten Konstruktionen in allen Teilen m it 
den zur Ausführung genehm igten W erkzeichnungen  
übereinstimmen, und insbesondere, ob die K noten
punkte, die Stoßdeckungen,, die N ietteilungen und N iet
abstände vom  Blechrand und alle N ietanschlüsse richtig 
angeordnet und ausgeführt sind und ob N ietzahl und 
Nietdurchm esser überall dem  Entwurf entsprechen, 
hinzugekommen. Der le tzte Abschnitt des

§ 10,5:
D ie Prüfung auf den H üttenwerken soll für die 

Güte des W erkstoffes entscheidend sein. In  den Stahl- 
bauw erkstätten und bei der Aufstellung können nur 
Teile wegen solcher Fehler, die liier erst bemerkt werden, 
verworfen werden.
h at eine etwas andere Fassung als in der früheren 
Ausgabe erfahren.

Für den § 11 „Auflagerung der Stahlbau werke" sind 
neben redaktionellen Änderungen besondere Zusätze 
nicht erfolgt.

D ie nächsten Paragraphen: § 12 „Gerüste" und § 13 
„Aufstellung der Stahlbauwerke und Aufräumungs
arbeiten" waren in der Fassung 1923 in einem Para
graphen vereinigt und sind in der neuen Fassung ge
trennt worden.

Neu ist im § 12 „G erüste“ Absatz 1:
Unter Gerüsten sind in den nachstehenden Vor-, 

scliriften alle die H ilfsbauten verstanden, die dazu 
dienen, die zusammenzubauenden Teile eines Stahlbau
werks vorübergehend zu unterstützen oder zugänglich  
zu machen. Ferner gehören dazu die zur Bauausführung  
erforderlichen Hilfskonstruktionen, insbesondere auch 
alle Arten von Hilfsbrücken und Stegen, Arbeitsbühnen, 
Fachwerkkrane, Kranbahnträger u. dgl. 
in dem nähere Angaben darüber enthalten sind, was 
alles unter die Gerüste zu rechnen ist.

Der Absatz 2 desselben Paragraphen ist klarer ge
faßt worden:

D ie Art, w ie die Stahlbauwerke aufzustellen und 
die Rüstungen auszubildcn sind, bleibt, soweit sie nicht 
bei der Ausschreibung besonders vorgeschrieben ist, 
im allgemeinen dem Auftragnehmer überlassen. Er ist 
auch für die Güte des Baustoffes, für die Festigkeit 
der Verbindungen' und für ausreichende Sicherheits
m aßnahmen beim Aufbau, bei der Benutzung und beim  
Abtragen der Gerüste allein verantwortlich.

Er w eist den Auftragnehmer auf die Fragen hin, 
für die er bei dem Bau von Gerüsten hauptsächlich ver
antwortlich ist.

Der in der alten Fassung enthaltene Absatz über 
Vorhaltung von Hebezeugen und sonstigen zur Auf
stellung der Bauten erforderlichen Geräten ist hier ge
strichen worden, da er an anderer Stelle (§ 1 5 , 1) mit 
neuer Fassung aufgenommen worden ist.

Der Absatz 6 :
Für w ichtige Rammpfähle, z. B . solche, die Ver

kehrslasten oder andere schwere Lasten zu tragen haben,
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ist eine Ram m liste zu führen, und das Ziehen der Pfähle 
während der letzten  H itze festzustellen, 
ist als Ergänzung hinzugekommen.

Auf die Bedingung, daß die Genehmigung zur Auf
stellung der Bauzäune, Lagerschuppen, Baubuden, 
Aborte usw. durch die Verm ittlung des Auftraggebers 
einzuholen ist, ist verzichtet worden.

Im  § 13 „Aufstellung der Stalilbauwerkc und Auf
räumungsarbeiten“ w urde'im  Absatz 3 für dep Frei
vorbau von Trägern folgender Satz aufgenom m en:

„Beim  Freivorbau von Trägern muß von Fach zu 
Fach genietet werden.“

Der Abschnitt III „Abnahme" ist bis auf die schon 
erwähnten redaktionellen Änderungen im wesentlichen  
unverändert geblieben.

Im  § 14 hat Absatz 4 eine allgemeinere Fassung er
halten :

Die Vorgefundenen Mängel sind in einer ange
messenen Frist vom  Aufrägnehmer zu beseitigen.

Im  § 15 „Abrechnung" ist —  wie schon erwähnt —  
Absatz 1:

In den Preisen ist die Vorhaltung sämtlicher 
Gerüste, Geräte, Maschinen, Werkzeuge U sw ., die zur 
Herstellung des Bauwerks erforderlich sind, enthalten, 
h in z u g ekommen.

D ie Neuaufnahm e des Absatzes 5:
Für etwaige Übergewichte der W alzerzeugnisse 

gegenüber den Regelgewichtcn wird ein Zuschlag von  
1% vergütet.
ist für die. Lieferwerke als günstige Neuregelung anzu- 
selicn.

Ebenso verhält es sich m it dem neuhinzugekommenen  
Absatz 8 :

Für den Zinküberzug verzinkter Teile wird ein 
Durchschnittsgewicht von 0,6  kg für den Quadrat
meter jeder Seite angenommen.

In IV  „Schlußbestimmungen" ist im § 16 „Gewähr
leistung" eine Verschärfung eingetreten, um eine Über
einstim m ung m it der Verdingungsordnung für Bau
leistungen zu erhalten. In der neuen Fassung ist fest
gelegt worden, daß die Garantiefrist von  einem Jahr 
auf zwei Jahre erhöht wird, eine Forderung, die sich 
für die meisten Stahlbauwerke nicht nachteilig aus
wirken wird, da bei dem m eisten Bauten schon an und 
für sich eine höhere Garantiefrist als die früher fest
gelegte einjährige Frist gegeben worden ist.

D ie Ausgabe 1929 der Normalbedingungen für die 
Lieferung von Stahlbauwerken — D IN  1000 —  wird in 
Kürze im Beuth-Verlag G. m. b. H ., Berlin S 14, 
Dresdener Str. 97, erscheinen. K r o h n .

Die neuen Vorschriften für Asphalt und Teer
D ie große Unübersichtlichkeit und das Durcheinander 

auf dem Gebiete der Asphalt- und Teererzeugnisse hat 
schon frühzeitig zu dem Streben nach Vereinheitlichung  
gedrängt, so daß bereits im Jahre 1917 R ichtlinien für 
die Prüfungsverfahren und für die Lieferung der Er
zeugnisse genannter Industrien aufgestellt wurden.

D ie m aßgebenden Fachleute haben sich s. Zt. im  
Hauptausschuß für Asphalt- und Teerforschung zu
sam mengefunden m it dem Erfolg, daß in dem genannten  
Jahre 1917 unter Zugrundelegung der wissenschaftlichen  
Arbeiten des Materialprüfungsamtes in Dahlem  und des 
Technischen Untersuchungsamtes der S tadt Berlin „Vor
schriften über die Prüfung und Lieferung von Asphalt 
und Teer sowie von  Asphalt und Teer enthaltenden  
Massen, soweit sie im  Straßen-, T ief- und Hochbau ver
wendet werden" herausgegeben wurden. D iese Vor
schriften, die bereits viel Grundlegendes enthielten, sind 
infolge der gerade auf dem Gebiete des Straßenbaues

MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN NORMENAUSSCHUSSES



DER BAUINGENIEUR
1029 H1ÍFT .15. M I T T E I L U N G E N  DES DEU TS CHE N N O R M E N A U S S C H U S S E S I I

inzwischen in die Erscheinung getretenen wichtigen  
Neuerungen unzulänglich geworden, so daß eine Neu
bearbeitung unumgänglich notwendig wurde.

Den Entwurf für diese Neubearbeitung hat Herr 
Mag.-Oberbaurat Dr. H e r r m a n n , der derzeitige Leiter 
des Technischen Untersuchungsamtes der Stadt" Berlin, 
und der mit diesem 1 verbundenen Zentralstelle für 
Asphalt- und Teerforschung ausgearbeitet. Dieser E n t
wurf ist sodann in eingehender Durchberatung im H aupt
ausschuß und in von diesem eingesetzten Unteraus
schüssen geprüft worden und stellt in seiner jetzigen  
Fassung ein geschlossenes Ganzes dar, bei dem die 
namhaftesten Sachkenner aus W issenschaft und Praxis 
in dankenswertester W eise m itgearbeitet haben.

Der gesamte Stoff ist in zwei Abschnitte eingeteilt, 
bezeichnet D IN  1995 und D IN  1996.

Der erste A bschnitt D IN  1995 enthält neben der 
Begriffsbestim mung für Bitum en und Teer, die Vor
schriften für die P r ü fu n g  und zerfällt in zwei Teile: 
Teil I Vorschriften für die P r ü fu n g  von Asphalt und 

Teer (als reine Bindem ittel),
Teil II Vorschriften für die P r ü fu n g  von Asphah und 

Teer enthaltenden Massen.
Der zweite Abschnitt D IN  1996 enthält die Vor

schriften für die L ie fe r u n g  von Asphalt und Teer sowie 
von Asphalt und Teer enthaltenden Massen.

Während die zuerst 1917 erschienenen Vorschriften 
Prüfverfahren iin einzelnen m eist nicht beschrieben, 
sondern in dieser Beziehung häufig auf Fachliteratur ver
wiesen, sind in den beiden Teilen des ersten A bschnittes 
der neu erschienenen Vorschriften alle für die gründliche 
Untersuchung erforderlichen Prüfverfahren, soweit das 
für eine einheitliche Ausführung der Püfungen notwendig  
ist, enthalten; im besonderen sind auch die aus Amerika 
nach Deutschland gekommenen Verfahren zur Prüfung 
von Asphalt und die englischen zur Prüfung von Teer 
berücksichtigt, letztere in der Form, wie sie im  Teer- 
ausscliuß der Studicngesellschaft festgelegt worden sind. 
Ferner sind im Teil II des ersten Abschnittes alle für 
die Prüfung von Asphalt und Teer enthaltenden Massen 
wichtige Verfahren beschrieben, so die Untersuchung der 
Mineralmassen hinsichtlich ihrer Kornzusammensetzung, 
ihrer Hohlräume, ihrer Oberfläche und ihrer chemischen 
Zusammensetzung, wie auch die Untersuchung an den 
gebrauchsfertigen Massen, ihre chem ische Zusammen
setzung und ihre Eigenschaften wie D ichtigkeit, Quell
barkeit, Festigkeit, Abnutzung usw. Es finden sich hier 
außer den Prüfverfahren, die für Straßendecken anzu
wenden sind, auch diejenigen für Pflaster- und Tonrohr
ausgußmassen, für Dach- und Isolierpappen, für Isolier
anstriche und für Emulsionen.

Der Bauingenieur wird besonders eine kurze Zu
sam m enstellung begrüßen, die diejenigen Prüfverfahren 
angibt, die zur Begutachtung der verschiedenartigen 
Straßenbeläge (Stam pfasphält, Sandasphalt, Gußasphalt 
usw.), der verschiedenen Ausgußmassen, der verschie
denen Isoliermassen und Pappen einschl. Dachpappen 
in Frage kommen und von W ichtigkeit sind. H auptsäch
lich dürfte der erste Abschnitt in seinem Teil I und Teil II  
aber dem Chemiker willkommen sein, der nach diesem  
Prüfungsverfahren arbeiten muß. Der zweite Abschnitt 
bietet mit seinen Lieferungsvorschriften für Bauingenieur 
und Chemiker, für die Baubeam ten und bauausführenden 
Unternehmungen ganz besonders W ichtiges. D ie Vor
schriften für die Lieferung der einzelnen Straßendecken
arten beschränken sich nicht nur auf die W iedergabe 
nackter Zahlen, die z. B. für die Druckfestigkeit, Ab
nutzung, W asserundurchlässigkeit usw. gefordert wer
den, vielm ehr liegt ein besonderer W ert darin, daß die 
Erfordernisse für eine m öglichst einwandfreie H erstel

lung und Verwendung kurz angegeben sind z. B. die 
erforderliche Feinheit der Mahlung, Kornzusammen
setzung, Gehalt an Bitum en lind Teer, Erhitzungs
temperatur, Einbauweisc; in gleicher W eise ist bei Iso
lieranstrichen und Pappen verfahren.

B ei der Fülle des zu bearbeitenden Stoffes und an
gesichts der verschiedenen Interessen von Verbraucher 
und Unternehmer lag eine besondere Schwierigkeit in der 
Festsetzung des für beide Teile Annehmbaren. Im  all
gemeinen wurde danach gestrebt, in den Lieferungsvor
schriften unnötig scharfe, d. h . praktisch nicht oder nur 
mit besonderen Schwierigkeiten und daher nur unsicher 
zu erfüllende Forderungen zu vermeiden. Auch wurden 
möglichst nur solche Forderungen gestellt, die an Hand 
der vorliegenden wissenschaftlichen Durchforschung und 
der praktischen Erfahrung genügend begründet er
schienen.

Ganz zweifellos werden manchem die Lieferungsvor
schriften nicht genügen,'teilw eise werden sie zu scharf, 
teils auch zu milde und teilweise auch unvollständig  
empfunden werden; der Hauptausschuß ist sich bewußt, 
daß mit den nunmehr der Öffentlichkeit unterbreiteten  
Vorschriften das letzte W ort nicht gesprochen sein wird, 
denn auf dem umfangreichen Gebiete bleibt noch viel zu 
klären. In diesem Zusammenhänge begrüßt er die Grün
dung einer ganzen Anzahl neuer Straßcnbauforschungs- 
stellen, die berufen sind, für die Zukunft an dem weiteren 
Ausbau auch dieser Vorschriften regsten Anteil zu 
nehmen; er erwartet dabei auch nach wie vor die be
sonders w ertvolle Beteiligung der Industrie. Sein Ziel, 
eine umfassende, fürs erste brauchbare Grundlage für 
einheitliche Prüfverfahren und Lieferungsvorschriften  
innerhalb D eutschlands geschaffen zu haben, dürfte 
jedoch im großen ganzen zunächst erreicht sein.

H e rr m a n n .

B e r i c h t

über die 2. Sitzung des U nterausschusses zur Nor- 
m ungvonSteinholz  am D ienstag, dem 5. Februar 1929, 
vorm ittags 9 Uhr, in den Geschäftsräum en der 
Sanitas-FußbodenfabrikCarlW eyler, F rankfurta .M ., 

Güterstraße 8

Als Tagesordnung für die Beratung wird der Vor
schlag des Obmannes angenommen:

1. Steinholzbeläge,
2 . Steinholzmassen.
Als Beratungsunterlage dient der Vorschlag Prof. 

D it t m e r s ,  als Ergänzung die von den Herren A rnos  
und G rün  vorgelegten Unterlagen.

Zu P u n k t  1 d e r  TO .: S t e in h o lz b e lä g e  
w'erden folgende Mindestforderungen beschlossen:

a) Z u g f e s t ig k e i t :  nach 7 Tagen 20 kg/cm 2,
nach 28 Tagen 30 kg/cm 2.

Fehlerhafte Proben müssen ausgeschaltet w'erden.
b) B i e g e f e s t i g k e i t :  nach 7 Tagen 40 kg/cm 2,

nach 28 Tagen 70 kg/cm 2.
c) H ä r te :  nach 3 Tagen 1 leg/mm2,

nach 7 Tagen 2 kg/m m 2,
nach 28 Tagen 3 kg/m m 2.

Maßgebend sind die Zahlenwerte nach 28 Tagen.
D ie Prüfung auf Abnutzung wird fallen gelassen, da 

hierfür ein einfaches einheitliches Prüfverfahren noch 
nicht besteht.

Zu P u n k t  2 d er  TO .: S te in h o lz m a s s e n
werden folgende Anforderungen gestellt:

a) R a u m b e s t ä n d ig k e i t :
Quellen nicht größer als +  0,15,
Schwinden nicht größer als — 0,25
bei 28tägiger Lagerung in Luft von 60 bis 65%
Feuchtigkeit und 17 bis 20° Temperatur.



1 2 MI T T E I L U N G E N  DES  D EU TS CH EN  N O R M E N A U S S C H U S S E S
DER BAUINGENIEUR

1929 HEFT 15.

b) Z u g f e s t ig k e i t :  nach 7 Tagen 20 kg/cm 2,
nach 28 Tagen 30 kg/cm 2,

c) B i e g e f e s t i g k e i t :  nach 7 Tagen 40 kg/cm 2,
nach 28 Tagen 70 kg/cm 2.

d) H ä r te :  nach 3 Tagen 1 kg/m m 2,
nach 7 Tagen 2 kg/mm.2, 
nach 28 Tagen 3 kg/m m 2.

D ie Druckfestigkeitsprüfung fällt fort.
Die Biegefestigkeitsprüfung soll nach beigefügtem  

Schema erfolgen:

S c h ie n e n  u n d  L a s c h en
D IN 1251 Bl. 1 Schiene 65/7
D IN 1251 Bl. 2 Laschen für Schiene 65/7
D IN 1252 Bl. 1 Schiene 70/10
D IN 1252 Bl. 2 Laschen für Schiene 70/10
D IN 1253 Bl. 1 Schiene 80/14
D IN 1253 BL 2 Laschen für1 Schiene 80/14
D IN 1254 Bl. 1 Schiene 93/18
D IN 1254 Bl. 2 Laschen für Schiene 93/18
D IN 1255 Bl. 1 Schiene 100/20
D IN 1255 Bl. 2 Laschen für Schiene 100/20
D IN 1256 Bl. 1 Schiene 115/24
D IN 1256 Bl. 2 Laschen für Schiene 115/24
D IN 1257 Bl. 1 Schiene 134/33
D IN 1257 Bl. 2 Laschen für Schiene 

O f e n b e s c h la g  t e i l e

134/33

D IN  1293 R oste für Kachelöfen und Herde 
D IN  129G Reinigungskapseln für Kachelöfen und 

Kachelherde 
D IN  1297 Herdringe für Kachelherde

K le in la s t e n a u f z ü g e

D ie Mindestdicke für Steinholzfußboden muß ent
sprechen:

1. bei Estrich als Unterboden dem Legestab von  
12 mm,

2. bei Stam pfboden einschichtig dem Legestab von  
12 mm,

3. bei Stampfboden zweischichtig dem Legestab von  
8 mm für Ober- und Unterschicht.

Als Begriffserklärung wird der Vorschlag von Dahlem, 
der sich nahezu m it dem von Herrn Dr. G rün  einge
reichten deckt, angenommen. Ein Erläuterungsbericht, 
der auch die Prüfverfahren enthält, soll dem Norm blatt 
beigegeben werden.

Mit der redaktionellen Bearbeitung der Beschlüsse 
werden die Herren D it t m e r ,  H e r d t  und S a n d e r  be
auftragt.

Für die Festlegung der Eigenschaften der Zuschlag
stoffe (Magnesit, Lauge, Füllstoffe: Farbe, Asbest, H olz
mehl, Talkum) wird ein Unterausschuß eingesetzt, dessen 
Führung Herr Dr. G rü n  übernimmt. Herr Dr. Grün er
klärt sich bereit, zusam men m it Herrn P o c h e  einen 
Vorschlag auszuarbeiten.

Nach Abschluß der Arbeiten sollen diese den zu
ständigen Behörden m it der B itte  um  Einführung über
reicht und dem Reichsverdingungsausschuß als Material 
für die Überarbeitung der Verdingungsordnung zuge
le itet werden. Arnos.

Neu erschienene Normblätter
S c h o r n s te in b a u  

D IN  1058 Ausführungsbestimm ungen zu den Grund
lagen für die Berechnung der Standfestig
keit hoher, freistehender Schornsteine 
D IN  1056

W a lz p r o f i le
D IN  1031 I -  und U-Profile für Stahlskelettbau, Ab

m essungen und statische W erte 
N ä g e l  u n d  D r a h t s t i f t e  

D IN  1145 30°-Senkstifte (tiefversenkte Stifte)
D IN  1147 90°-Senkstifte Fenstereckenstifte

S c h a c h t a b d e c k u n g e n  fü r  F a h r b a h n  
D IN  1214 Übersicht

S c h a c h t a b d e c k u n g e n  fü r  G e h b a h n  
D IN  1225 Rahm en
D IN  1226 Deckel
D IN  1227 Schmutzfänger

D IN  1366 Bl. 1 

D IN  1366 Bl. 2

Laststufen, Fahrkorbgrößen und  
Schachtm aße
Tragkraft 50 oder 100 kg, Maschinen
raum, oben über Schacht m it Gegen
gewicht rechts oder links

P e r s o n e n - U m la u f a u f z ü g e  
D IN  1374 BI. 1 für 1 Person je Kabine, Fahrkorb- 

größc und Schachtm aße 
D IN  1374 Bl. 2 für 1 Person je  Kabine, Maschinen- 

raum unter Schacht 
D IN  1374 Bl. 3 für 1 Person je Kabine, Maschinen

raum oben über Schacht 
D IN  1375 Bl. 1 für 2 Personen je Kabine, Fahrkorb

größe und Schachtm aße 
D IN  1375 Bl. 2 für 2 Personen je Kabine, Maschinen

raum unter Schacht 
D IN  1375 Bl. 3 für 2 Personen je Kabine, Maschinen

raum oben über Schacht '

V e r s e t z b a r e  E in z e lg a r a g e n  
D IN  1915 Versetzbare Einzelgaragen

Abmessungen, Beschaffenheit, Aufstellung

Normblattentwürfe
Im Heft 3 der DIN-Mitteilungen des Deutschen Normen

ausschusses (Beilage zum „Maschinenbau" vom 7.2, 1929) 
sind folgende Normblätter, die auch für das Baugewerbe 
Wert haben, als 2. Entwurf veröffentlicht worden:

DIN E 2 3100 — Reißbretter 
DIN E2 3101 — Reißschienen, Stellschienen 
DIN E 2 3102 — Dreiecke, Gleichwinkel, Spitzwinkel 
DIN E2 Verm 2 — Bandstahldreiecke, Gleichwinkel, 

Spitzwihkel.

Einführung der Normen
D IN  1986 —  Technische Vorschriften für Bau und B e

trieb von Grundstücksentwässerungsan
lagen

D IN  1987 —  Rechtliche und verwaltungstechnische 
Grundsätze für Bau und Betrieb von  
Grundstücksentwässerungsanlagen

D er R at der S tadt Braunschweig te ilt m it, daß bei 
Ausführung von Entwässerungsanlagen nach den Normen
vorschriften keine Schwierigkeiten entstanden sind. Aus 
diesem Grunde sind versuchsweise bei der Prüfung und 
Genehmigung der Entwässerungsanlagen die angege
benen Normen vorgeschrieben. E s soll streng darauf 
geachtet werden, daß bei der Ausführung der E n t
wässerungsanlagen nach den Normen gearbeitet wird.


